
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 05.08.2002 

 Vorlage Nr. 02/0299 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuß Bürgermeister Schwerhoff 07.10.2002  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 10.10.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
VEKS - Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH;  
hier: Bestellung eines Arbeitnehmervertreters in den Aufsichtsrat der VEKS 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 28.10.1999 u.a. Herrn Dieter Krale-
mann, Geschäftsführer der Gewerkschaft ÖTV, in den Aufsichtsrat der VEKS entsandt. 
Aufgrund des Todes von Herrn Kralemann ist eine Nachbenennung erforderlich. 
 
Gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der VEKS besteht der Aufsichtsrat aus 12 
Mitgliedern. Davon wurden u.a. von den Städten Bottrop, Essen, Gladbeck, Gelsenkirchen 
und Mülheim a.d.R. zwei Mitglieder aus dem Kreis ihrer Arbeitnehmer aufgrund von Wahl-
vorschlägen der für die Arbeitnehmer zuständigen Arbeitnehmervertretungen entsandt. 
 
Von der Gewerkschaft ver.di wird mit Schreiben vom 29.7.2002 vorgeschlagen, dass Herr 
Ulrich Salmen, Fachgruppensprecher Abfallwirtschaft Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck, 
als Nachfolger von Herrn Kralemann in den Aufsichtsrat der VEKS entsandt wird. 
 
Die Bestellung der Vertreter der Arbeitnehmervertretung erfolgt nach den Vorschriften des 
§ 113 sowie § 50 GO NW. 
 
§ 50 GO NW bestimmt hierzu folgendes: 
 
(4.) Haben die Ratsmitglieder zwei oder mehr Vertreter oder Mitglieder im Sinne der §§ 

63 Abs. 2, 113, zu bestellen oder vorzuschlagen, die nicht hauptberuflich tätig sind, 
ist Abs. 3 entsprechend anzuwenden. Scheidet eine Person vorzeitig aus dem Gre-
mium aus, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, wählen die Ratsmit-
glieder den Nachfolger für die restliche Zeit nach Abs. 2. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
 
folgende  
 
 

Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 

einmalig              einmalig             
jährlich              jährlich             
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse              Personalkosten             
Beiträge Dritter              Unterhaltungs- und 

Betriebskosten 
            

    Finanzierungskosten             
       
 
 
Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Als Vertreter der Arbeitnehmer wird gem. § 50 Abs. 4 GO NW Herr Ulrich Salmen, Fach-
gruppensprecher Abfallwirtschaft Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck, der Gewerkschaft 
ver.di als Vertreter der Arbeitnehmer vorbehaltlich der Zustimmung der Städte Bottrop, 
Essen, Gelsenkirchen und Mülheim a.d.R. in den Aufsichtsrat der Firma VEKS - Verwer-
tung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH entsandt. 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -  S c h w e r h o f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


